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Vorbemerkung

• Die „energetischen Eigenschaften“ 

von Wohnimmobilien - nach 

ImmoWertV § 2, Abs. 3, Pkt. 10d – 

• im Kontext von Energiekosten-

steigerungen stehen zunehmend im 

Fokus der Immobilienbewertung.

• Um eine Einstufung der 

Energieeffizienz von Ein- und 

Zweifamilienhäusern vorzunehmen, 

werden Arbeitswerkzeuge für 

Sachverständige benötigt, um die 

energetische Situation eines 
Wohngebäudes zu bewerten. 

Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

.

ImmoWertV,            

Fassung,              

14.07.2021
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

ImmoWertA 
Fassung

20.09.2023
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

I

          ImmoWertA 
              Fassung

              20.09.2023
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

Vorbemerkung – Gängige Praxis heute - Kommentierung 

• EFH, Baujahr 1995

• kein Keller,  Poroton-

Außenwände,Gasbrennwertgerät 

Erneuerung 2013, 

Rippenheizkörper aus der 

Bauzeit, Wfl. 150 m², Hzg. mit 

Solarunterstützung.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

Vorbemerkung – Gängige Praxis heute - Kommentierung 

• RMH, Baujahr 1976 Unterkellerung, 

Außenwände 30 cm, Zentralheizung 

als Pumpenheizung,  

Gasbrennwerttechnik Erneuerung 

2001,Thermostat-Regelung

• Endenergiebedarf 204 kWh/(m²xa).
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

Vorbemerkung – Gängige Praxis heute - Kommentierung 

WSchV 1977

Begrenzung Wärmedurchgang durch 

Einführung von 

Wärmedurchgangskoeffizienten

K-Wert bis zu 1,75 für Außenwände

K-Wert 3,5 für Fenster und Türen

WSchV 1984

Begrenzung Wärmedurchgang durch 

Einführung von 

Wärmedurchgangskoeffizienten

K-Wert bis zu 1,50 für Außenwände
K-Wert 3,1 für Fenster und Türen

GEG

U-Wert 0,24

für Außenwände

U-Wert 1,30 für 

Fenster

Reaktion auf die 

Ölkrise von 1973
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

Vorbemerkung – Gängige Praxis heute - Kommentierung

• Bewertung von mehreren 

Eigentumswohnungen

• Baujahr 2001, 

Unterkellerung 

Stahlbetonkeller, 

Außenwände Mauerwerk 

oder Beton, Gas-

Zentralheizung Erneuerung 

2021, Radiatoren.

„Energieausweis von 2022 nach Verbrauch mit 
73 kWh/(m² x a) spiegelt nur das 
Verbrauchsverhalten in der Vergangenheit wieder, 
der reale Energieverbrauch kann hiervon je nach 
Nutzerverhalten abweichen.“
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Am 1. Januar 2022 ist die neue Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805) – ImmoWertV 2021 – in Kraft getreten. 

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 2021

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2805.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/immowertv_2022/BJNR280500021.html
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 2021
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Quelle: Scherr, „Energetische Beurteilung: Gebäudebestand/ Nullemissionshaus/ Passivhaus – Konsequenzen für die 

Wertermittlung“, immobilien & bewerten, 04/2008
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Der Heizwärmebedarf ist 

die rechnerisch ermittelte 

Nutzenergiemenge, die vom 

Wärmeübertrager (Heizkörper, 

Fußbodenheizung) an den Raum 

abgegeben wird.

Der Primärenergiebedarf ergibt sich 

aus der Multiplikation des 

Endenergiebedarfes mit dem 

entsprechenden Primärenergiefaktor des 

eingesetzten Energieträgers. Der 

Primärenergiefaktor berücksichtigt die 

Energiemenge, die zur Gewinnung, 

Umwandlung und den Transport des 

Energieträgers bis in das Gebäude 

benötigt wird.

Als Endenergiebedarf wird die 

Energiemenge bezeichnet, die den 

Anlagen für Heizung, Lüftung, 

Warmwasserbereitung und Kühlung zur 

Verfügung gestellt werden muss, um die 

normierte Rauminnentemperatur und die 

Erwärmung des Warmwassers über das 

ganze Jahr sicherzustellen.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Energieverbrauchrechner/ Sanierungsrechner

Energieverbrauchsrechner sind eine weitere Möglichkeit energetische 

Eigenschaften überschläglich zu ermitteln, insbesondere wenn kein 

Energieverbrauch bekannt ist und kein Energieausweis zur Verfügung steht. 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Energy Performance of 

Buildings Directive 

Quelle: Handelsblatt

08.12.2023.

. 

Damit die Europäische Union bis 

2050 klimaneutral wird, hat sich die 

EU im Zuge der Reform der 

Gebäuderichtlinie - EPBD - auf 

strengere Vorgaben zur 

Energieeffizienz von Immobilien 

geeinigt

Eine Sanierungspflicht für einzelne 

Wohnhäuser wurde mit Stand vom 

07.12.2023 nicht mehr vereinbart.

Die Reform der Richtlinie – EPBD - 

sieht unter anderem vor, dass bei 

Wohngebäuden der Energieverbrauch 

im Schnitt bis zum Jahr 2030 um 16 % 

und bis 2035 um 20 bis 22 % sinken 

soll.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

.

. 

Quelle: Brüssels große Gebäude-Illusion – Welt - „Das ist ein absurder Vorschlag“, 27.02.2023
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Energieeffizienz-

klassen für Gebäude 

in Deutschland und 

Europa

Harmonisierung 

bis 2025 

Klasse D bis G wird auf 

5 Jahre verkürzt

Europäische 

Kommission 

Anlage V – 15.12.2021

. 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Effizienzhaus 55 

Mauerwerkskonstruktion:

 

Poroton T 8 42,5 

Perlite oder

Mineralwolle

d = 42,5 cm

U-Wert = 0,20

Der maximale Jahresprimärenergiebedarf eines KfW 55 Effizienzgebäudes beträgt 

55 kWh/m², ein KfW 55 Effizienzhaus benötigt somit nur 55 % der Primärenergie des GEG 

(EnEV)Referenzgebäudes, das den KfW 100 Standard erfüllt. – 
Standard für Neubau nach GEG ab 01.01.2023
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Westside Bern-

Brünnen (CH)

Bereits 2005:

Bestandteil einer 

Nachhaltigkeits-

Strategie im 

Migros Konzern

Freizeit- und Einkaufs-

Zentrum mit Spaßbad,

Hotel, Shopping-Mall, 

Senioren-Residenz u.a.

Minergie Standard 

2008 – höchster 

Energiestandard für 

Niedrigenergiehäuser
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Westside – Konzept

Statement Immobilienmanagement 

Migro Aare: Der Minergiestandard ist 

das Standardbauverfahren für 

Neubauten des Migro Gruppe. Andere 

Standards werden für Neubauten nicht 

mehr angewendet, „das ist nicht 

mehr die Frage“. 
17 © Neue Brünnen AG 2007

Energiebilanz Wärme

Gew. Kälte 

WRG 15%

Wärmepumpe 

21%

Heizkessel 

15%

Holzschnitzel 

49%

Quelle: Scherr, Freiburg, 10.01.2009, 

Webseite
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Energieausweis

Fassung 

2004 - 2014
 

.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Vergleich Energieausweis

2004 bis 30.04.2014

.

ab 01.05.2014
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Energieausweis

seit 2014

Basis EnEV 2014

 

. 

Energie-
effizienzklasse

Endenergie
[kWh/(m² a)]

A+ < 30

A < 50

B < 75

C < 100

D < 130

E < 160

F < 200

G < 250

H > 250
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Energie-

ausweis 2024

Der neue 
Energieausweis 
enthält ein Feld zur 
Dokumentation der 
65-%-Erneuerbare 
Energien-Pflicht 

.

. 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Energieausweis 2024 

Erläuterung zum Berechnungsverfahren:

Das GEG lässt für die Berechnung des 

Endenergieverbrauchs unterschiedliche

Verfahren zu, die im Einzelfall zu 

unterschiedlichen Ergebnissen führen können. 

Insbesondere wegen standardisierter 

Randbedingungen erlauben die angegebenen 

Werte keine Rückschlüsse auf den 

tatsächlichen Energieverbrauch. 

.

. 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Hinweis im Gutachten:

Das GEG lässt für die 

Berechnung des 

Endenergieverbrauchs 

unterschiedliche

Verfahren zu, die im Einzelfall 

zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führen können. 

Insbesondere wegen 

standardisierter 

Randbedingungen erlauben 

die angegebenen Werte keine 

Rückschlüsse auf den 

tatsächlichen 

Energieverbrauch. 

Quelle: Welt vom 18.10.2015
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

• 4,5 Zi.-. Eigentumswohnung, 

Baujahr 1984, Objekt mit 12 WE, 

118,29 m² Wfl., Gaszentralhzg, 

Heizkörper, freist. Objekt

• Endenergie lt. Energieausweis nach 

Verbrauch: 135 kWh/(m² x a)

• Endenergie lt. 

Energieverbrauchsrechner/ 

Sanierungsrechner KfW-Bank: 

• 205 kWh/(m² x a) - + 52 %

Hinweis im Gutachten:

„Die Angaben im Energieausweis haben in u. U. eine 

große Schwankungsbreite und bilden im Regelfall 

nicht den realen Energieverbrauch  ab.“
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

Energieeffizienz und Verkehrswert – Allgemein

Am 1. Januar 2022 ist die neue Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805) – ImmoWertV 2021 – in Kraft getreten. 

Quelle: Dena Gebäudereport 2023, Abb. 5

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2805.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/immowertv_2022/BJNR280500021.html
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage 

Dena

Gebäudereport 2023

Abb. 7

IWU Gebäudetypologie

Quelle: Nichtwohngebäude- Gebäudetypologie, IWU 

Darmstadt, 28.04.2021
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Der Gutachter sollte sich mit dem Einfluss der energetischen 

Eigenschaften in Bezug auf den jeweiligen Immobilienmarkt 

auseinandersetzen:

• Ballungsräume mit angespannten Märkten, hohem  

Preisniveau und geringerem Focus auf energetische  Belange

• Markt mit ausgeglichener Nachfrage mit ggfls.  

Leerstandsthematik und vergleichsweise geringerem  

Mietniveau

• Neubau: sehr hohe Anforderungen an die Energieeffizienz

• Bestandsgebäude: geringe gesetzlichen Restriktionen, bis 

auf Nachrüst- und Austauschpflichten (Heizung älter 30 Jahre 

bei Verkauf, Dämmung von obersten Geschossdecken, 

Heizungsleitungen)
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Gebäudestandard

und

Immobilienmarkt

Freiburg,

Stadtteil Herdern,

Gründerzeithaus,

Baujahr 1912,

5 Wohneinheiten

Wohnfläche 619 m²,

Verbrauchsausweis

Fa. Minol vom 

26.03.2015: 

Endenergieverbrauch 

110 kWh/(m² x a)

Primärdenergieverbrauch 

122 kWh/(m² x a)

]

[
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Gebäudestandard

und

Immobilienmarkt

Problem Wohnfläche:

Abweichung zwischen 

Angaben im 

Energieausweis durch 

Eigentümer und 

tatsächlicher 

Wohnfläche: 25 %

Quelle: Scherr, Gutachten 

zum Verkehrswert, Freiburg
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Gebäudestandard

und

Immobilienmarkt

Quelle: Scherr, 

Gutachten zum 

Verkehrswert, 

Freiburg
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Gebäudestandard

und

Immobilienmarkt

Quelle: Scherr, 

Gutachten zum 

Verkehrswert, 

Freiburg



Dipl.- Ing. FH Helmut ScherrJIB, 19.01.2024 – Königswinter
36

Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Gebäudestandard

und

Immobilienmarkt

Quelle: Scherr, Gutachten 

zum Verkehrswert, Freiburg
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Gebäudestandard

und

Immobilienmarkt

Quelle: Scherr, Gutachten 

zum Verkehrswert, Freiburg

Energieverbrauchsrechner: 

„Sanierungsrechner Kfw“

Baujahr   1912

Anzahl Wohneinheiten:  5

Wohnfläche:   692 m²

Anzahl Vollgeschosse:  5

Angrenzende Gebäude:  An einer Seite

Gebäude nachträglich gedämmt ? Nein

Heizung:   Erdgas

Heiztechnik:   Niedertemperatur

Baujahr Heizung:  1995

Heizflächen:   Heizkörper

Berechnen:   ca. 147 kWh//(m² x a) 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

     Kennziffern für Gutachter:

• Neubau: i.d.R. ca. 50 kWh(qm x a) Endenergie

• Bestandsgebäude Mittelwert: ca. 170 kWh (qm x a) 

Endenergie,  ca. 2/3 von 40 Mio. Bestandsgebäuden vor 1977

• unsanierte Bestandsgebäude 200 - 300 kWh(qm x a) 

Endenerige

• Energieträgeräquivalenz 1 Ltr. Öl = 1 cbm Erdgas = 10 kWh
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

1. Ausgangslage

3 Kategorien

Konzept:

- Vereinfachen 

- im Kontext ggfls. mit    

  Grafik zu   

  Energiestandards     

  kommentieren

Tools:

• Energieausweis

• Sanierungsrechner

• Verbrauchsdaten

. 

Vorschlag

Es sind m.E. drei Kategorien im Rahmen der 

überschläglichen Bewertung der Energieeffizienz für die 

Immobilienbewertung sinnvoll:

• energieeffiziente Wohngebäude: 0 - 90 kWh/(m² x a)

• weniger energieeffiziente Wohngebäude: 90 - 180  

kWh/(m² x a)

• nicht energieeffiziente Wohngebäude: ab 180  

kWh/(m² x a) bis 300 kWh/(m² x a)
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage – Statistik IWU Darmstadt Gebäudebestand

IWU 

Gebäude-

typologie

2011/

2015



Dipl.- Ing. FH Helmut ScherrJIB, 19.01.2024 – Königswinter
41

Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

IWU 

Gebäudetypo-

logie

]

[

Quelle:  BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
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Berücksichtigung der Energieeffizienz bei der Verkehrswertermittlung

1. Ausgangslage

Quelle: Deutsche Wohn-Gebäudetypologie, IWU Darmstadt

IWU 

Gebäudetypo-

logie
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage 

Quelle:  BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Veränderung 

Energieträger 

1995 – 2021

]

[

Quelle:  BDEW Bundesverband der 

Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Quelle:  webseite „heizsparer“ – Anondi GmbH
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Mit der Einführung der Zwei-Scheiben-Isolierverglasung ab 1978, 

der Zwei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung ab 1995 und 

der Drei-Scheiben-Isolierverglasung ab 2004, erfolgten bautechnische 

Fortschritte im Hinblick auf Wärmedämmmaßnahmen im Bestand. 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

1. Ausgangslage

Für Neubauten gilt die 65 %-Erneuerbare Energien-Pflicht nur 

in Neubaugebieten, außerhalb gelten Übergangsfristen. 

Gasheizungen dürfen weiter eingebaut werden, wenn die 
Anlagen H2-ready oder auf Wasserstoff umrüstbar sind. 

Der Energiestandard für Neubauten wurde bei der Novellierung 

reduziert, anstatt des Energiestandards Effizienzhaus 40 setzt 

der Gesetzgeber auf den Energiestandard Effizienzhaus 55. 

Diese Novellierung erfolgte aufgrund des Einbruchs der 

Bauwirtschaft (Rückgang der Baugenehmigungen im ersten 

Halbjahr 2023 um 27 %), bzw. aufgrund der steigenden 
Baukosten (Steigerung im 2. Quartal 2023 um 9 %).
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

2. Konsequenzen für die Immobilienbewertung

In vielen Fällen sind bei Wohngebäuden keine Energieausweise 

vorhanden, die eine erste Orientierung für die Bewertung bieten. 

Die Diskussion um den vorherrschenden Energiestandard bei 

Neubau kaschiert, dass seit der Einführung des 

„Niedrigenergiestandards“ vor 20 Jahren nur ca. 10 % neue 

Wohngebäude nach den neueren Energiestandards errichtet 

wurden 

und die Bestandswohngebäude mit höherem Energieverbrauch 

und konventionellen Beheizungssystemen nach wie vor den Kern 
des Wohnungsmarktes repräsentieren.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

2. Konsequenzen für die Immobilienbewertung

Die Energieklasse von Wohngebäuden ist im Gesamtzusammenhang 

ein Kriterium bei der Bewertung, beim Thema Wohnen sind eine 

Vielzahl weiterer soziodemografischer Faktoren relevant, die auch 

Rückkoppelungseffekte zum Thema Energie haben.

Diese Faktoren sind:

• Singularisierung der Haushalte (42 % Ein- Personen- Haushalte, 

Wohnfläche 2023: 47,40 m² pro Person, Anstieg um 34 % seit 

1990) 

• Tendenzen der Urbanisierung

• Faktor demografischer Wandel (75 % der Haushalte mit maximal 

zwei Personen, Anzahl der Haushalte 2023: 41 Millionen, Anzahl 

der Haushalte 1977 zum Vergleich: 28 Millionen)

• Digitalisierung mit Veränderung der Arbeitswelt (Stichwort 

Home-Office, Co-Working-Spaces).
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Gutachten zum Verkehrswert

2. Konsequenzen für die Immobilienbewertung

Am 1. Januar 2022 ist die neue Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805) – ImmoWertV 2021 – in Kraft getreten. 

Quelle: Dena Gebäudereport 2023, Abb. 7

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2805.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/immowertv_2022/BJNR280500021.html
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

2. Konsequenzen für die Immobilienbewertung

Im Hinblick auf den gesamten Wohnungsbestand ist festzustellen, dass ein 

erheblicher Sanierungsbedarf von ca. 

16 Mio. Wohneinheiten erforderlich ist, 42 % der Wohnimmobilien haben eine 

Energieklasse schlechter als D (d.h. größer 130 kWh).

Diese Sanierungswelle kann sich angesichts der Dimension nur über einen 

längeren Zeitraum erstrecken würde und angesichts steigender Baukosten und 

Vorbehalten gegenüber bestimmten Sanierungsmaßnahmen erhebliche 

Anstrengungen erfordern. 

Quelle: Ass Compact, 12.09.2023, Energieeffizienz: hoher Sanierungsbedarf bei Immobilien
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

2. Konsequenzen 

für die Immobilienbewertung

Quelle: Studienbrief 

„Der 

Immobilienmarkt in 

Deutschland“, 

S. 30, vdp 

Pfandbrief 

Akademie, 

Dez. 2019
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

2. Konsequenzen für die Immobilienbewertung

Die in der Immobilienbewertung maßgeblichen traditionellen 

Einflussgrößen, wie die Wohnlage, die Entwicklung der Region oder 

Stadt, die Baukonzeption, bzw. die Bauqualität und der bauliche 

Gesamtzustand, stehen im Kontext dieser soziodemografischen 

Faktoren auf dem Wohnungsmarkt.

Das Thema Energiekosten und Energie ist daher 

eine 

relevante aber nur eine von mehreren Einflussgrößen in diesem 

soziodemografischen Zusammenhang.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

3. Arbeitshilfen für Sachverständige

Tool 1: Energieausweis:

Der Energieausweis nach Bedarf oder Verbrauch ist ein Hilfsmittel zur 

überschläglichen Einschätzung der Energieeffizienz im Rahmen der 

Gutachtenerstattung.

Der Energieausweis als Bedarfs- oder Verbrauchsausweis gibt Auskunft 

über die Energieeffizienz eines Gebäudes und wurde 2004 eingeführt. 

Der Energieausweis verfügt über 9 Energieeffizienzklassen, von A+, A, 

über B bis H, die Deutsche Energieagentur empfiehlt den 

Bedarfsausweis. 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

3. Arbeitshilfen für Sachverständige

Tool 2: Energieverbrauch über Energieverbrauch/ 
Brennwertfaktor:

Falls kein Energieausweis zur Verfügung steht, kann der 

Energieverbrauch überschläglich als Anhalt für die Einstufung der 

energetischen Eigenschaften dienen. Der Energieverbrauch ist nur ein 

Anhalt, da der Verbrauch u.a. vom Nutzerverhalten und der Anzahl der 

Bewohner abhängig ist. 

Die Energieeffizienz bezieht sich auf die Einheit kWh/(qm x a), wobei qm 

die Gebäudenutzfläche nach § 19 der Energieeinsparverordnung ist, mit 

einem Faktor ermittelt wird. Beim Verbrauchsweis wird die Ermittlung der 

Gebäudenutzfläche direkt aus der Wohnfläche ermittelt, diese Methode 

wird auch bei diesem Tool angewendet.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

3. Arbeitshilfen für Sachverständige

Tool 2: Energieverbrauch über Energieverbrauch/ 
Brennwertfaktor:

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern ohne beheizten Keller wird die 

Wohnfläche durch die Multiplikation der Wohnfläche mit dem Faktor 1,2, 

bei Ein- und Zweifamilienhäusern mit beheiztem Keller wird die 

Wohnfläche mit dem Faktor 1,35 multipliziert.

Hintergrund ist, dass die Gebäudenutzfläche nach § 19 der 

Energieeinsparverordnung aus der Wohnfläche ermittelt und hierfür 

feste Faktoren gebildet wurden, je nachdem ob das Gebäude einen 

beheizten, unbeheizten oder gar keinen Keller hat.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

3. Arbeitshilfen für Sachverständige

Tool 2: Energieverbrauch über Energieverbrauch/ 
Brennwertfaktor:

Der Brennwert des fossilen Energieträgers ist damit als Umrechnungsfaktor 

in kWh/m² pro beheizte Wohnfläche erforderlich. Der Brennwert Hs ist das 

Maß für die spezifisch im einem Stoff enthaltene chemisch gebundene 

Energie, hier die Brennwertfaktoren:

Brennwert 1 Ltr. Heizöl 11,8 kWh/kg, näherungsweise = 10 kWh/Ltr.

Brennwert 1 m³ Gas H 10,0 - 13,1 kWh/m³, näherungsweise = 10 kWh/m³

Brennwert 1 kg Holzpeletts 4, 8 - 5,0 kWh/kg, näherungsweise = 5 kWh/kg
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

3. Arbeitshilfen für Sachverständige

Tool 2: Energieverbrauch über Energieverbrauch/ 
Brennwertfaktor:

Beispiel: Wohnhaus mit Heizölverbrauch 2.000 Ltr. jährlich, Keller nicht 

beheizt, Wohnfläche beheizt 130 m², Gebäudenutzfläche nach 

§ 19 Energieeinsparverordnung = 130 m² x 1,20 = 156 m²

Energieverbrauch bezogen auf die beheizte Wohnfläche = 2.000 Ltr. pro 

Jahr. 2.000 Ltr. pro Jahr. x 10 kWh/Ltr. = 20.000 kWh

Klimafaktor im Durchschnitt der 3 Jahre für Freiburg, PLZ 79104 

= (1,15+ 0,98+ 1,11)/3 = 1,08

Energieverbrauch bezogen auf die Gebäudenutzfläche= 

20.000 kWh : 156 qm x 1,08 = 139 kWh/qm Nutzfläche nach § 19 EnEV
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

3. Arbeitshilfen für Sachverständige

Tool 3: Energieverbrauchrechner:

Energieverbrauchsrechner sind eine weitere Möglichkeit energetische 

Eigenschaften überschläglich zu ermitteln, insbesondere wenn kein 

Energieverbrauch bekannt ist und kein Energieausweis zur Verfügung steht. 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

3. Arbeitshilfen für Sachverständige

Tool 3: Energieverbrauchrechner:

Bautechnisch relevante Merkmalen: 

Baujahr, Anzahl Wohneinheiten, Anzahl Vollgeschoss, Wohnfläche, 

Bauarttyp, Art der Heizung, Art Warmwasserbereitung, Energiebedarf 

Strom, Energiebedarf Heizung, Dämmung, Dachform, Dachausrichtung, 

Dachdämmung, Nutzung Dachgeschoss, Anzahl Gauben, Fenstertyp, 

Anzahl Fenster nach Baujahr, Verglasungsart Fenster, Art Kellerdecke, 

Dämmung Kellerdecke, PV-Anlage.

Anwendungen sind u.a.: 

• Online-Tool: „Sanierungskonfigurator“, Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz

• Online-Tool: „Sanierungsrechner“, KfW
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

4. Gutachtenerstattung – Textbausteine/Auswertung- 

Skalierung in drei Effizienzklassen

Kategorie A: 

Energieeffiziente Wohngebäude bis 90 kWh Endenergie je qm und Jahr

Kommentar im Gutachten:

Der Endenergiebedarf wird mit xxx kWh Endenergie je qm und Jahr 

angegeben und liegt damit im Bereich energieeffizienter Wohngebäude.

Die guten energetischen Eigenschaften haben in Bezug auf die 

Vermarktung, Vermietung und Drittverwendungsfähigkeit einen 

positiven Einfluss.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

4. Gutachtenerstattung – Textbausteine/Auswertung- 

Skalierung in drei Effizienzklassen

Kategorie A: 

Der Endenergiebedarf wurde im Rahmen der Gutachtenerstattung dem 

Energieausweis entnommen, bzw. mit dem Tool „Sanierungsrechner“ der 

KfW-Bank, bzw. über das Tool Energieverbrauch/Brennwertfaktor zum 

Zweck der Wertermittlung überschläglich berechnet, bzw. auf Plausibilität 

geprüft.

Nach heutiger Verkehrsauffassung auch im Hinblick auf die 

Gebäudeenergiegesetzgebung kein negativer Einfluss auf die 

nachhaltige zukünftige Entwicklung der Immobilie. Ein typischer 

Neubau nach GEG benötigt auf der Basis Effizienzhaus 55 ca. 50 

kWh Endenergie je Quadratmeter und Jahr.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

4. Gutachtenerstattung 

   – Textbausteine/Auswertung- 

      Skalierung in drei Effizienzklassen

Kategorie A: 

optional: Regenerative Energien werden durch eine Photovoltaikanlage/ 

Solaranlage für Warmwasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung 

verwendet, die Kellerdecke, bzw. oberste Geschossdecke sind 

wärmegedämmt.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

4. Gutachtenerstattung – Textbausteine/Auswertung- 

Skalierung in drei Effizienzklassen

Kategorie B: Weniger energieeffiziente Wohngebäude:   

90 - 180 kWh Endenergie  je qm und Jahr

Kommentar im Gutachten: 

Der Endenergiebedarf liegt mit xx kWh Endenergie je qm und Jahr im 

Bereich weniger energieeffizienter Wohngebäude.

Der Endenergiebedarf wurde im Rahmen der Gutachtenerstattung dem 

Energieausweis entnommen, bzw. mit dem Tool „Sanierungsrechner“ der 

KfW-Bank, bzw. über das Tool Energieverbrauch/Brennwertfaktor zum 

Zweck der Wertermittlung überschläglich berechnet, bzw. auf Plausibilität 

geprüft.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

4. Gutachtenerstattung – Textbausteine/Auswertung- 

Skalierung in drei Effizienzklassen

Kategorie B: Weniger energieeffiziente Wohngebäude:   

   

Nach heutiger Verkehrsauffassung, auch im Hinblick auf das GEG 

ist eine Auswirkung auf die künftige Entwicklung der Immobilie zu erwarten. 

Der Endenergiebedarf von Wohngebäuden liegt bei 

ca. 170 kWh pro Jahr in Deutschland im statistischen Mittelwert.

Die energetischen Eigenschaften liegen im mittleren Bereich und haben in 

Bezug auf die Vermarktung, Vermietung und Drittverwendungsfähigkeit 

ggfls. einen wertreduzierenden Einfluss.

optional: Regenerative Energien werden durch eine Photovoltaik-/ Solaranlage für 

Warmwasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung nicht verwendet, der Einbau wäre nach den 

Vorgaben des GEG-Gesetzes sinnvoll. Die Heizungsleitungen sind nach den gesetzlichen Vorgaben 

gedämmt, die Kellerdecke, bzw. oberste Geschossdecke ist wärmegedämmt. Maßnahmen zur 

Herstellung der Energieeffizienz sind im Energieausweis angegeben/ nicht angegeben. Die 

Maßnahmen lauten als pauschale Empfehlung: Dämmung der Außenwände, Erneuerung der 
Fenster, Erneuerung der Heizungsanlage (beispielhaft)…
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

4. Gutachtenerstattung – Textbausteine/Auswertung- 

Skalierung in drei Effizienzklassen

Kategorie C: Nicht energieeffiziente Wohngebäude: 

180 - 300 kWh Endenergie je qm und Jahr

Kommentar im Gutachten: 

Der Endenergiebedarf liegt mit xx kWh Endenergie je qm und Jahr im Bereich 

nicht energieeffizienter Wohngebäude.

Die energetischen Eigenschaften liegen im oberen Bereich und haben in 

Bezug auf die Vermarktung, Vermietung und Drittverwendungsfähigkeit ggfls. 

einen negativen Einfluss. Die Zukunftsprognose - im Kontext der

erhöhten Energiestandards für Neubauten - ist tendenziell als kritisch 

einzustufen. (Ggfls. sind im Gutachten die Instandhaltungskosten,

Modernisierungsrisiken, die Nutzungsdauer und der Liegenschaftszinssatz zu 

thematisieren.)
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

4. Gutachtenerstattung – Textbausteine/Auswertung- 

Skalierung in drei Effizienzklassen

Kategorie C: Nicht energieeffiziente Wohngebäude: 

Nach heutiger Verkehrsauffassung ist ein negativer Einfluss auf die 

künftige Entwicklung der Immobilie anzunehmen. Nicht sanierte 

Wohngebäude der Baujahresgruppe um 1900-1977 liegen bei über 200 bis 

300 kWh Endenergie pro Jahr und Quadratmeter.

Die energetischen Eigenschaften sind als deutlich unterdurchschnittlich 

einzustufen und haben in Bezug auf die Vermarktung, Vermietung und 

Drittverwendungsfähigkeit ggfls. einen signifikanten preisreduzierenden 

Einfluss.

optional: Regenerative Energien werden durch eine Photovoltaikanlage/ Solaranlage für 

Warmwasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung nicht verwendet, der Einbau wäre nach den 

Vorgaben des GEG-Gesetzes sinnvoll. Die Heizungsleitungen sind nach den gesetzlichen Vorgaben 

gedämmt, die Kellerdecke, bzw. oberste Geschossdecke ist wärmegedämmt. Maßnahmen zur 

Herstellung der Energieeffizienz sind im Energieausweis angegeben/ nicht angegeben. Die 

Maßnahmen lauten als pauschale Empfehlung: Dämmung der Außenwände, Erneuerung der 

Fenster, Erneuerung der Heizungsanlage (beispielhaft)…
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

Der Sachverständige hat eine Reihe von Tools um das Thema 

„energetische Eigenschaften“ von Wohngebäuden sinnvoll in ein 

Gutachten zu integrieren, die Bearbeitungszeit beträgt nur wenige 

Minuten. 

Gutachten die weiterhin energetische Belange ignorieren, sind 

unvollständig und entsprechen nicht den Anforderungen der 

ImmoWertV.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

5.     Exkurs: Historie Normen der Energiestandards - Ausblick

1920er Jahre: Standard waren ungedämmte Bauteile mit U-Werten über 

1,0 W/(m²K), kombiniert mit Einscheiben-verglasten Fenstern und 

überwiegend Ofenheizungen. Die Bauweise hatte Folgen wie Schimmel und 

hoher Energieverbrauch, reduzierte Behaglichkeit im Gebäude insgesamt, 

der Einsatz von Einzelöfen erhöhte punktuell die Behaglichkeit, nicht alle 

Wohnräume wurden beheizt.

1952 wurde der Begriff „Mindestwärmeschutz" in der DIN 4108 

Wärmeschutz im Hochbau festgeschrieben. Nachdem die erste Anforderung 

nach Wärmedämmung hygienisch begründet wurde, waren durch die 

Energiekrise in den 1970er-Jahren finanzielle Einsparungseffekt 

maßgeblich. Das „Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden“ 

von 1976 (Wärmeschutzverordnung von 1977, WschVO 77) hatte nur 

mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Werte), danach wurde die DIN 

4108 mehrfach überarbeitet und ergänzt.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

5.     Exkurs: Historie Normen der Energiestandards - Ausblick

1984 wurde die 2. Wärmeschutzverordnung (erstmals mit 

Anforderungen bei baulichen Veränderungen), 1995 die 3. 

Wärmeschutzverordnung (mit Forderungen an den maximalen 

Jahresheizwärmebedarf von neu zu errichtenden Gebäuden sowie bei 

Erweiterungen an bestehenden Gebäuden. Berücksichtigung von 

Lüftungswärmeverlusten, solare und interne Wärmegewinne im 

Nachweis) erlassen.

2002 wurde die Energieeinsparverordnung (EnEV) erlassen, die 

die Wärmeschutzverordnung und die Heizungsanlagenverordnung 

zusammenfasste. Die ganzheitliche Betrachtung der Wärmeverluste und 

Wärmegewinnung der Gebäudehülle und Anlagentechnik war jetzt 

möglich, der k-Wert als Wärmedurchgangskoeffizient wurde durch den U-

Wert ersetzt. 
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

5.     Exkurs: Historie Normen der Energiestandards - Ausblick

2002 wurde in der europäischen Union die EU-Gebäuderichtlinie 

erlassen, ein Teil der 2002 eingeführten EnEV erfüllte die Anforderungen 

der EU-Gebäuderichtlinie, deren Ziel es ist, die Energieeffizienz von 

Gebäuden europaweit zu erhöhen. Mit der Novellierung der EnEV konnte 

dann 2007 der nicht berücksichtigten Teile der Richtlinie Rechnung 

getragen werden. Dies waren u.a. neben der Einführung des 

Energieausweises, die Festschreibung einer regelmäßigen Überwachung 

von Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Berücksichtigung der 

Klimatisierung und Beleuchtung bei der energetischen Betrachtung von 

Nichtwohngebäuden. Die Anforderungen an die Energieeffizienz von 

Gebäuden wurden mit der Novellierung nicht verschärft.

2009 und 2014 wurden die Anforderungen an Neubauten und bauliche 

Veränderungen mit der EnEV 2009 und der EnEV 2014 verschärft, um die 

gesetzten Ziele der Bundesregierung im Klimaschutz zu erreichen.
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Ausweis und Auswirkung der Energieeffizienz im Verkehrswertgutachten 

5.     Exkurs: Historie Normen der Energiestandards - Ausblick

Am 1. November 2020 trat das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft. 

Das Anforderungs-niveau an Neubauten und Sanierungen wurde nicht 

verschärft, das GEG setzt den Koalitionsvertrag, die Beschlüsse des 

Wohngipfels 2018 und die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 um. 

Geregelt werden u.a. die Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien, 

der Einbau von Heizungs- und Kühlanlagen in Bestandsbauten oder die 

Handhabung der Energieausweise. Schwerpunkte sind auch die Stärkung der 

Nutzung von gebäudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien und 

die höhere Transparenz durch die Nachvollziehbarkeit der 

Primärenergiefaktoren.

Ab 2021 müssen gemäß der EU-Gebäuderichtlinie alle neuen Gebäude den 

Niedrigstenergiestandard aufweisen. Um die Anwendung der neuen 

Standards zu erleichtern wurde das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die 

EnEV und das seit 2009 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetz (EEWärmeG) in einem Gesetz zusammengeführt.
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5.     Exkurs: Historie Normen der Energiestandards - Ausblick

2023: Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden

Die vorgeschlagene Überarbeitung der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden soll dafür sorgen, dass der 

Gebäudebereich in der EU zum einen bis 2030 wesentlich weniger 

Treibhausgasemissionen erzeugt und Energie verbraucht und zum 

anderen bis 2050 klimaneutral wird.

Alle Neubauten sollen ab 2028 emissionsfrei sein. Für Neubauten, die 

Behörden nutzen, betreiben oder besitzen, soll das schon ab 2026 gelten. 

Außerdem sollen alle Neubauten bis 2028 mit Solaranlagen ausgestattet 

werden, sofern dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist. Bei 

Wohngebäuden, bei denen größere Renovierungen nötig sind, bleibt dafür 

bis 2032 Zeit.
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5.     Exkurs: Historie Normen der Energiestandards - Ausblick

2023: Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz 

von Gebäuden

Auf einer Skala von A bis G – wobei die Energieeffizienzklasse G den 15 % 

der Gebäude mit den schlechtesten Werten im Gebäudebestand eines 

Mitgliedstaats entspricht – müssen Wohngebäude dem Vorschlag zufolge 

bis 2030 mindestens Klasse E und bis 2033 Klasse D erreichen. 

Nichtwohngebäude und öffentliche Gebäude müssen diese 

Energieeffizienzklassen bis 2027 bzw. bis 2030 erreichen.

Die Mitgliedstaaten legen die Maßnahmen, die nötig sind, um diese Ziele 

zu erreichen, in ihren nationalen Renovierungsplänen fest.
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eines Mitgliedstaats entspricht – müssen Wohngebäude dem Vorschlag 

zufolge bis 2030 mindestens Klasse E und bis 2033 Klasse D erreichen. 

Nichtwohngebäude und öffentliche Gebäude müssen diese 

Energieeffizienzklassen bis 2027 bzw. bis 2030 erreichen.

Die Mitgliedstaaten legen die Maßnahmen, die nötig sind, um diese Ziele 

zu erreichen, in ihren nationalen Renovierungsplänen fest.
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- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

- Artikel: GuG 02/2024 – Bewertung von Wohnimmobilien im    

  Kontext der Skalierung der Effizienzklassen, Arbeitshilfen   

  zur Gutachtenerstattung, H. Scherr

- Freue mich über Ihre evtl. Rückmeldung !

Dipl.- Bauing. FH Helmut Scherr

Beethovenstr. 33

79100 Freiburg

info@svscherr.de
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